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Sachsen 

Anhalt 

 

Schlussfeststellung 

In dem Bodenordnungsverfahren Vienau-Dolchau-Mehrin Feldlage wird hiermit nach § 149 Abs. 1 

des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) i.V.m. 63 Abs. 2 des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes 

die Schlussfeststellung erlassen und Folgendes festgestellt: 

1. Die Ausführung nach dem Flurbereinigungsplan ist bewirkt. 

2. Den Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die im Verfahren hätten berücksichtigt 

werden müssen. 

3. Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft sind abgeschlossen. 

Mit der Zustellung der unanfechtbaren Schlussfeststellung an die Teilnehmergemeinschaft ist das 

Bodenordnungsverfahren beendet und die Teilnehmergemeinschaft erloschen. 

Gründe: 

Die Voraussetzungen für die Schlussfeststellung nach § 149 FlurbG liegen vor. 

Die Ausführung des Bodenordnungsplanes ist in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht bewirkt. Die 

öffentlichen Bücher sind berichtigt. 

Die gemeinschaftlichen Anlagen sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung in dem festgelegten 

Umfang ordnungsgemäß ausgebaut. Ihre laufende Unterhaltung ist auf die Unterhaltungs- 

pflichtigen übergegangen. 

Verbindlichkeiten der Teilnehmer bestehen nicht mehr. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die Schlussfeststellung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, Akazienweg 25, 39576 Stendal oder 

bei der Außenstelle des Amtes, Goethestraße 3+5, 29410 Salzwedel erhoben werden. 

Im Auftrag 

Rateischak (Dienstsiegel) 


